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RS OGH 1975/6/24 3Ob142/75
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.06.1975

Norm

EO §55 Abs2

LPfG §5 Abs2

LPfG §5 Abs3

Rechtssatz

Es ist Sache des Verp5ichteten, das Vorliegen der Voraussetzungen für die Inanspruchnahme von Freibeträgen nach §

5 Abs 2 und 3 LPfG zu behaupten und nachzuweisen, auch wenn die Entscheidung des Gerichtes hierüber vom

Drittschuldner beantragt wurde.
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